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GRP Rainer Rechtsanwälte Steuerberater, Köln, Berlin, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart,
Hannover, Bremen, Nürnberg und Essen grprainer.com führen aus: Hohe Renditen wurden den Anlegern der Debi Select
Fonds einst versprochen. Geblieben sind scheinbar nur große Verluste. Noch immer ist unklar, wo rund 90 Prozent der
Anleger-Gelder geblieben sind. Die Hoffnung, dass die für den 29. Juni geplante Informationsveranstaltung über den
Verbleib der Gelder aufklärt, ist geplatzt. Die Veranstaltung wurde abgesagt und soll nun scheinbar im August in
München, Berlin und Frankfurt a.M. nachgeholt werden.

Anleger der Debi Select Fonds sollten sich aber nicht weiter vertrösten lassen. Denn während die Fondsgesellschaft auf
diese Weise scheinbar mehr Zeit gewinnen möchte, schreitet die Verjährung von möglichen Schadensersatzansprüchen
der Anleger voran. Dass in vielen Fällen berechtigte Ansprüche auf Schadensersatz vorliegen, zeigt die aktuelle
Rechtsprechung. Verschiedene Gerichte haben zwischenzeitlich Prospektfehler bei diversen Debi Select Fonds erkannt.
Daraus resultierend könnten die Anleger Ansprüche auf Schadensersatz oder Rückabwicklung der Anlage gegen die
Prospektverantwortlichen oder Anlageberater geltend machen. Bei der Rückabwicklung werden die Anleger so gestellt,
als ob sie ihr Investment nie getätigt hätten.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshof (BGH) sind Prospektverantwortliche und Anlageberater verpflichtet,
den Anleger über alle bestehenden Risiken ihrer Anlage aufzuklären. Wie die Praxis zeigt, wurden aber Debi Select
Fonds in vielen Beratungsgesprächen offenbar als sichere Altersvorsorge ohne Verlustrisiko angepriesen. Das entspricht
nicht den Grundsätzen einer anlage- und objektgerechten Beratung.

Darüber hinaus hätten die Anleger auch über die Haftungsrisiken bei einer Beteiligung an einer GbR aufgeklärt werden
müssen, z.B. bei einer Beteiligung an dem Fonds Debi Select Classic GbR. Denn bei einer GbR haftet der Anleger auch
mit seinem Privatvermögen. Diese Haftung kann selbst Jahre nach der Kündigung noch fortbestehen.

Daher sollten sich Anleger der Debi Select Fonds an einen im Kapitalmarktrecht versierten Rechtsanwalt wenden, wenn
sie ihre Ansprüche auf Schadensersatz geltend machen wollen. Allerdings sollten sie damit nicht lange warten, da
Verjährung droht.

http://www.grprainer.com/Debi-Select.html
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GRP Rainer Rechtsanwälte Steuerberater www.grprainer.com ist eine überregionale, wirtschaftsrechtlich ausgerichtete
Sozietät. An den Standorten Köln, Berlin, Bonn, Bremen, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München,
Nürnberg, Stuttgart und London berät die Kanzlei im Kapitalmarktrecht, Bankrecht und Gesellschaftsrecht. Zu den
Mandanten gehören Unternehmen aus Industrie und Wirtschaft, Verbände, Freiberufler und Privatpersonen.
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